
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 1 § 7 OzonG Feststellung von
Überschreitungen

 OzonG - Ozongesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§ 7.

Der Landeshauptmann hat die Überschreitung der Informationsschwelle und der Alarmschwelle für sein Gebiet, das

Teil des betre3enden Ozon-Überwachungsgebietes ist, festzustellen, wenn der jeweilige Wert gemäß Anlage 1 an

zumindest einer Messstelle eines Ozon-Überwachungsgebietes überschritten wurde.
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